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Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Fahrradstaffeln in den Bezirken [#151835]
Ihre E-Mail über www.fragdenstaat.devom 20. Juni 2019

sehr geehrter Herr Schröder,

mit o.g. E-Mail stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz

(IFG) und bitten um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Fahrradstaffeln gibt es in Berlin aufgeschlüsselt nach Bezirken?

2. Wie oft sind die Fahrradstaffeln im Einsatz?

Zu Ihrem Antrag teile ich Ihnen Folgendes mit:

Ihre Fragen können beaniwarlei werden.

Kosteninformation.

Da Sie vorab um eine Kosteninformation geben haben, teile ich Ihnen Folgendesmit:

Nach $ 16 IFG, zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 434), sind die

Akteneinsicht oder Aktenauskunft gebührenpflichtig.

Gemäß $8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit |

$ 5 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (VGebO)in der Fassung vom 24. November

2009 (GVBl. S. 707) sowie der Anlage zur VGebO (Gebührenverzeichnis), Anlage zuletzt
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geändert durch Verordnung vom 10. Oktober 2017 (GVBl. S. 549), Tarifstelle 1004 a) Nr. 2

betragen die Kostenfür eine einfache schriftliche Auskunft 5,- bis 100,- Euro.

_ Unter Berücksichtigung des zur Erstellung der Antwort erforderlichen Aufwands, insbeson-

dere des Zeitaufwands für die Informationszusammenstellung wird voraussichtlich eine

Verwaltungsgebührin Höhe vonca. 10,- Euro festgesetzt werden.

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie Ihren Antrag weiter verfolgen wollen.

Für die Zustellung des Antwortbescheidesbitte ich um Mitteilung Ihrer Postanschrift.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

 


